
17 Cg 32/19s 
Im Namen der Republik 

Das Handelsgericht Wien erkennt durch den Richter Dr. Jürgen Exner in der Rechtssache der klagenden 
Partei B u n d e s k a m m e r  f ü r  A r b e i t e r  u n d  A n g e s t e l l t e , 1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 
20 – 22, vertreten durch Dr. Walter Reichholf, Rechtsanwalt in 1010 Wien, wider die beklagte Partei 
R y a n a i r  D A C , Airside Business Park, Swords, Co., Dublin, Irland, vertreten durch KWR Karasek 
Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH in 1010 Wien wegen Unterlassung und Urteilsveröffentlichung 
(Streitwert: EUR 34.900) nach öffentlicher, mündlicher Verhandlung zu Recht: 
I. 
Die beklagte Partei ist schuldig, binnen drei Monaten die Verwendung der nachstehend genannten 
Klauseln oder sinngleicher Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Vertragsformblättern 
im geschäftlichen Verkehr mit Verbrauchern in Österreich zu unterlassen und es weiters zu unterlassen, 
sich auf diese oder sinngleiche Klauseln zu berufen, soweit diese bereits Inhalt der von der beklagten 
Partei mit Verbrauchern abgeschlossenen Verträge geworden sind: 
1. ENTGEGENSTEHENDE REGELUNGEN 
Bei Widersprüchen zwischen den vorliegenden Beförderungsbedingungen und unseren Regelungen 
haben die Beförderungsbedingungen Vorrang. 
2. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND 
Sofern das Übereinkommen oder einschlägige Gesetze nichts anderes vorsehen, unterliegen Ihr 
Beförderungsvertrag mit uns, diese Beförderungsbestimmungen und unsere Regelungen dem Irischen 
Recht und werden in Übereinstimmung mit diesem ausgelegt. 
3. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND 
Sie sind berechtigt, einen Anspruch gegen uns vor Ihrem örtlich zuständigen Gericht geltend zu machen, 
mit der Ausnahme, dass irische Gerichte ausschließlich zuständig sind für Ansprüche nach der EU-
Verordnung 261/2004 und zwar in den Fällen, in denen Sie die Artikel 15.2.1 bis 15.2.7 dieser 
Allgemeinen Beförderungsbedingungen nicht eingehalten haben. 
4. Für Flugbuchungen, die über einen unserer Buchungszentren vorgenommen werden, wird und 
einfachem Flug eine Callcenter-Buchungsgebühr gemäß Gebührentabelle erhoben. Mit Ausnahme der 
unten ausgeführten Bestimmungen der Artikel 10.2. oder 10.3. ist diese Gebühr nicht rückerstattbar. 
5. Kleinkinder unter 24 Monaten, denen aus Sicherheitsgründen kein eigener Sitzplatz zugewiesen 
werden kann, unterliegen einer Kleinkindergebühr. Kleinkinder müssen zum Zeitpunkt des Hin- und 
des Rückflugs jünger sein als 24 Monate. Diese Gebühr wird pro Person und einfachem Flug gemäß 
unserer Gebührentabelle ergehoben. Mit Ausnahme der unten ausgeführten Bestimmungen der Artikel 
10.2. oder 10.3. ist diese Gebühr nicht rückerstattbar. 
8. Etwaige Änderungen der Reisedaten bzw. -route können sich auf den zu bezahlenden Flugpreis 
auswirken. 
9. Flughafen-Abfertigungsgebühren, Sicherheitsabgaben, sämtliche vom Staat eingehobene Steuern 
(einschließlich aber nicht beschränkt auf Großbritanniens Fluggaststeuer) sowie von uns verrechnete 
Abgaben für Leistungen im Zusammenhang mit einem von uns betriebenen und von Ihnen in Anspruch 
genommenen Flug, müssen von Ihnen in der am Zeitpunkt Ihrer Buchung geltenden Höhe entrichtet 
werden. 
10. Wenn Sie die Reise nicht antreten, können Sie innerhalb eines Monats schriftlich die vollständige 
Rückerstattung der bezahlten staatlichen Steuern beantragen. 
11. Dafür fällt lediglich eine Verwaltungsgebühr für die Erstattung staatlicher Steuern in der in unserer 
Gebührentabelle festgesetzten Höhe an. 
12. Alle übrigen Entgelte sind nicht rückerstattbar. 
13. Steuern, Gebühren und Abgaben für die Luftbeförderung sind laufenden Änderungen unterworfen 
und können auch nach dem Datum Ihrer Buchung erhoben werden, soweit zwischen Vertragsschluss 
und dem vereinbartem Reisetermin mehr als vier Monate liegen und für uns nicht vorhersehbar oder 
vermeidbar waren. Wenn eine solche Steuer, Gebühr oder Abgabe nach Ihrer Buchung eingeführt oder 
erhöht wird, sind Sie verpflichtet, diese (bzw. die Erhöhung) vor der Abreise zu bezahlen, soweit wir 



Sie nach Kenntniserlangung hierüber unverzüglich informieren. Alternativ können Sie sich entscheiden 
den Flug nicht anzutreten, und die Flugkosten bei uns zurückzufordern. 
14. Umgekehrt sind Sie, falls Steuern, Gebühren oder Abgaben abgeschafft oder gesenkt werden, sodass 
sie für Sie nicht mehr gelten oder ein geringerer Betrag fällig ist, berechtigt, eine Erstattung des 
Differenzbetrages von uns zu beantragen, soweit Sie uns nach Kenntniserlangung hierüber unverzüglich 
informieren. 
15. Alle Passagiere müssen auf https://www.ryanair.com/ online einchecken und die Bordkarte 
ausdrücken und mitführen, außerhalb die Flexi Plus Tickets, die den kostenlosen Flughafen-Check In 
auch enthalten, bis Sie einen Mobil Bordkarte benutzen (Sie mussen die Kriteriumen einhalten für die 
Benutzung der Mobil Bordkarten, klicken Sie hier für die Bedingungen). 
16. Passagieren, die es nicht schaffen innerhalb der vorgegebenen Fristen einzuchecken (außerhalb Flexi 
Plus Kunden), wird die Gebühr für den Flughafen Check-in zu dem in unserer Gebührentabelle 
angeführten Preis verrechnet. 
17. Passagiere, die am Flughafen keine Bordkarte vorweisen können (papier oder mobile) müssen die 
Gebühr für die Neuausstellung der Bordkarte zu dem in der Gebührentabelle angeführten Preis bezahlen. 
18. Wir dürfen ferner Ihre Beförderung oder die Beförderung Ihres Gepäcks verweigern, wenn folgende 
Voraussetzungen vorliegen bzw. wir berechtigten Grund zur Annahme haben, dass folgende 
Voraussetzungen vorliegen werden: 
- Diese Maßnahme zur Vermeidung eines Verstoßes gegen behördliche oder gesetzliche Auflagen 
notwendig ist; [...] 
Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die infolge einer solchen Beförderungsverweigerung 
geltend gemacht werden.  
19. Wir dürfen ferner Ihre Beförderung oder die Beförderung Ihres Gepäcks verweigern, wenn folgende 
Voraussetzungen vorliegen bzw. wir berechtigten Grund zur Annahme haben, dass folgende 
Voraussetzungen vorliegen werden: 
- Sie uns im Zusammenhang mit einem früheren Flug Geld schulden, weil die Zahlung nicht erfolgte, 
verweigert wurde oder der Betrag uns in Rechnung gestellt wurde; 
[...] 
Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die infolge einer solchen Beförderungsverweigerung 
geltend gemacht werden. 
20. Sie können bis zu drei Gepäckstücke gegen eine Gebühr aufgeben (klicken Sie hier für die 
Bestimmungen zu aufgegebenem Gepäck) und Sie können kostenlos bis zu zwei Handgepäckstücke mit 
an Bord nehmen (klicken Sie hier für unsere Bestimmungen zu Handgepäck), jedoch stets auf Grundlage 
der Bedingungen und Einschränkungen gemäß den Beförderungsbedingungen und der Bestimmungen 
zu Handgepäck und Aufgabegepäck. 
Regelungen von Ryanair zu bestimmten Themen; „Handgepäck und 10 kg Check-in-Gepäckstück“: 
Alle Passagiere können ein kleines Handgepäckstück (maximal 40cm x 20cm x 25cm) mit an Bord 
bringen. Die Größe für Ihr kleines Handgepäckstück wurde von 35 x 20 x 20 cm (14.000 cm3) auf 42 x 
20 x 30 cm (25.200 cm3) fast verdoppelt, um Handgepäckstücke an Board zu erlauben, die größer sind 
als unsere zuvor erlaubten Handgepäckrichtlinien für kleine Gepäckstücke. 
Passagiere mit “Priority & 2 Handgepäcksstücke” können 2 Handgepäcksstücke mit an Bord bringen, 1 
kleines Gepäckstück:(40cm x 20cm x 25cm) 1 größeres Gepäckstück:(55cm x 40cm x 20cm) Priority 
und 2 Handgepäck¬stücke kosten zwischen €/£ 6 und €/£ 10 und können zum Zeitpunkt der 
Flugbuchung oder bis zu 30 Minuten vor dem planmäßigen Abflug über die Ryanair-App erworben 
werden. 

GEBÜHRENTABELLE 
Gepäckgebühren: 

 Ryanair.com Nach der Buchung  
Kleines Gepäck Kostenlos Kostenlis  
Priority Boarding & 
2 Kabinengepäck 
*Preis zwischen 

€/£6 und €/£10 €/£6 und €/£10  



Aufgegebenes 
Gepack – 10kg 
* Preis zwischen 

€/£10 und €/£12 €/£10 und €/£12 Non-priority-Kunden, die ihrer 
Buchung kein Aufgabegepäck 
hinzugefügt haben, können einen 10 
kg Koffer mit Rädern am 
Gepäckabgabeschalter des 
Flughafens für 20 €/£ oder am 
Boarding Gate für 25 €/£ erwerben 

 
21. Gepäck, Schmuck, Edelmetalle, Schlüssel, Kameras, persönliche elektronische Geräte (PED) * wie 
Laptops, Mobiltelefone, Tablets, elektronische Zigaretten, Uhren, Lithium- Ersatzbatterien *, 
Arzneimittel, Brillen, Sonnenbrillen dürfen nicht in aufgegebenem Gepäck mitgeführt werden 
Kontaktlinsen, verhandelbare Papiere, Wertpapiere, Zigaretten, Tabak oder Tabakwaren oder andere 
Wertgegenstände, Geschäftsdokumente, Pässe und andere Identifizierungsdokumente oder Proben. 
22. Aufgegebenes Gepäck wird nach Möglichkeit mit demselben Flugzeug wie Sie befördert, es sei 
denn, wir entscheiden aus Gründen der Sicherheit oder der betrieblichen Abläufe, es auf einem anderen 
Flug zu befördern. Wird Ihr aufgegebenes Gepäck auf einem nachfolgenden Flug befördert, so werden 
wir es an Ihren Aufenthaltsort ausliefern, sofern die anwendbare Gesetzgebung Ihre Anwesenheit bei 
der Zollabfertigung nicht als erforderlich ansieht. 
25. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in den Artikeln 4.2, 10.2 und 10.3 sind alle Beträge, 
die für von uns selbst betriebene Flüge (Inkl. alle Gelder für optionale Dienstleistungen, die von uns zur 
Verfügung gestellt werden), bezahlt worden sind nicht erstattungsfähig. 
26. Wenn wir einen Flug streichen, nicht in angemessenem Rahmen planmäßig durchführen oder eine 
Flugstrecke einstellen, werden wir Ihnen die Kosten für jeden ungenutzten, auf Ihrer 
Bestätigung/Reiseroute ausgewiesenen Flugabschnitt erstatten, sofern vom Übereinkommen oder der 
Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (Darstellung dieser Rechte) nicht anders vorgeschrieben. 
27. Wir behalten uns das Recht vor, Ihnen die Beförderung zu verweigern, wenn Sie diese und andere, 
in unseren Regelungen dargestellten Bestimmungen nicht befolgen oder Ihre Dokumente nicht in 
Ordnung zu sein scheinen (Regelungen über Reisedokumente). 
28. Wir behalten uns das Recht vor, bei einem administrativen Fehler eine Belastung der für die Zahlung 
in Ihrer Reservierung verwendeten Karte einzuleiten. 
29. Die Zahlungen müssen vom in der Buchung angeführten Karteninhaber autorisiert werden. Wir 
behalten uns das Recht vor, Ihre Buchung ohne vorherige Ankündigung zu stornieren, falls wir Grund 
zur Annahme haben, das Sie oder der Karteninhaber mit jeglicher Art von betrügerischen Aktivitäten in 
Verbindung stehen. Ein derartiger Verdacht kann auf den nachfolgenden Aktivitäten beruhen: Am 
Flughafen Sie sind nicht in der Lage zu zeigen die Karte mit der bezahlt wurde, wenn Agenten danach 
fragen. 
30. Die Zahlungen müssen vom in der Buchung angeführten Karteninhaber autorisiert werden. Wir 
behalten uns das Recht vor, Ihre Buchung ohne vorherige Ankündigung zu stornieren, falls wir Grund 
zur Annahme haben, das Sie oder der Karteninhaber mit jeglicher Art von betrügerischen Aktivitäten in 
Verbindung stehen. Ein derartiger Verdacht kann auf den nachfolgenden Aktivitäten beruhen: Die bei 
der Buchung angegebenen Informationen sind fehlerhaft/ unausreichend/ widersprechend/ mit 
betrügerischem Verhalten verbunden;  
31. Wir haften nicht für Schäden an Handgepäck, es sei denn, sie sind durch unser Verschulden 
entstanden. 
32. Wir übernehmen keine Verantwortung für Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen, 
einschließlich Tod, die auf Ihren körperlichen Zustand oder die Verschlechterung desselben 
zurückzuführen sind. 
33. Sofern nicht ausdrücklich anderweitig vorgesehen, hat keine dieser Beförderungsbedingungen den 
Verzicht auf für uns geltende Haftungsausschlüsse oder Haftungsbeschränkungen nach dem 
Übereinkommen oder dem anwendbaren Recht zum Inhalt. 
34. Der Fluggast macht Ansprüche unmittelbar gegenüber Ryanair geltend und gewährt Ryanair eine 
Frist von 28 Tagen oder eine Frist, die nach dem anwendbaren Recht vorgesehen ist (je nachdem welche 



Frist kürzer ist), die es Ryanair ermöglicht, unmittelbar gegenüber dem Fluggast zu reagieren, bevor 
dieser Dritte beauftragt, seine Ansprüche in seinem Namen geltend zu machen. Ansprüche können hier 
geltend gemacht werden. 
35. Ansprüche, die von Dritten geltend gemacht werden, bearbeitet Ryanair nicht, wenn – wie in Artikel 
15.2.2 vorgesehen – der betroffene Fluggast seine Ansprüche nicht unmittelbar gegenüber Ryanair 
geltend gemacht und Ryanair nicht die Frist zur Reaktion gewährt hat. 
36. Die Abtretung von Ausgleichs,- Schadenersatz- und Rückerstattungsansprüchen gegen uns ist 
ausschließlich an natürliche Personen zulässig, die in Ihrer Flugbuchung als weitere Fluggäste mit 
aufgeführt sind oder, falls Sie Teilnehmer einer Reisegruppe sind, an andere Fluggäste dieser 
Reisegruppe, sowie bei minderjährigen und geschäftsunfähigen Fluggästen an ihre gesetzlichen 
Vertreter. Im Übrigen ist die Abtretung von Ausgleichs-, Schadenersatz-und 
Rückerstattungsansprüchen gegen uns an Dritte ausgeschlossen. 
II.  
Der klagenden Partei wird die Ermächtigung erteilt, den klagsstattgebenden Teil des Urteilsspruches im 
Umfang des Unterlassungsbegehrens und der Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung binnen sechs 
Monaten ab Rechtskraft des Urteiles einmal österreichweit im redaktionellen Teil einer 
Samstagsausgabe der „Neue Kronenzeitung“ auf Kosten der beklagten Partei mit gesperrt geschriebenen 
Prozessparteien und in Fettdruckumrandung in Normallettern zu veröffentlichen. 
III.  
Die beklagte Partei ist schuldig, den klagsstattgebenden Teil des Urteilsspruchs mit Ausnahme des 
Ausspruchs über die Kosten binnen drei Monaten ab Rechtskraft dieses Urteils für die Dauer von 30 
Tagen auf der von der Ryanair DAC mit Sitz in Dublin, Irland betriebenen Website 
www.ryanair.com/at/de, oder, sollte sich die Internetadresse ändern, auf der von ihr betriebenen Website 
für Online-Buchungen unter der sodann hierfür gültigen Internetadresse, derart zu veröffentlichen bzw. 
die Veröffentlichung durch den Betreiber der Website zu veranlassen, dass die Veröffentlichung 
unübersehbar auf der Startseite anzukündigen und mit einem Link direkt aufrufbar sein muss, wobei sie 
in Fettumrandung und mit gesperrt geschriebenen Prozessparteien, ansonsten hinsichtlich Schriftgröße, 
Schriftfarbe, Hintergrundfarbe und Zeilenabständen so vorzunehmen ist wie im Textteil der Website 
üblich. 
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Wien, 23. Juli 2020 
Dr. Jürgen Exner, Richter 


